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▶▶ Fahrverbot
Wann rechtfertigt ein beharrlicher Pflichtverstoß ein fahrverbot?

| Werden insgesamt fünf Verkehrsverstöße (hier: Geschwindigkeitsverstö-
ße, Handyverstöße) innerhalb eines Zeitraums von deutlich weniger als drei 
Jahren begangen, die jeweils Verhaltensweisen mit einem gewissen Ge-
fährdungspotenzial für Dritte betreffen, ist die erforderliche Unrechtskonti-
nuität i.S. des § 25 Abs. 1 S. 1 StVG vorhanden. So entschied es das OLG 
Hamm (17.9.15, 1 RBs 138/15, Abruf-Nr. 145787). |

Hier hatte das AG allein aus drei Handyverstößen auf „Beharrlichkeit“ ge-
schlossen. Das hat dem OLG so nicht gepasst. 

▶� Denn bei den sog. „Handyverstößen“ handele es sich – gemessen an ihrer 
Einordnung im Bußgeldkatalog (Nr. 246 BKat) mit einer vergleichsweise ge-
ringen Geldbuße – um eher leichtere Rechtsverstöße. Allerdings seien sie in 
der Bandbreite der leichteren Rechtsverstöße eher im oberen  Bereich anzu-
siedeln (ein Punkt). Auch der Gesetzgeber sieht den Verstoß als „verkehrs-
sicherheitsbeeinträchtigende Ordnungswidrigkeit“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. s StVG). 

▶� Es erschien dem OLG gleichwohl nicht überzeugend, hier schon grundsätz-
lich von einer Beharrlichkeit auszugehen. Bei zwei einschlägigen Vor-
verstößen müsse geprüft werden, aus welcher Zeit die erste einschlägige 
Vorbelastung stamme. Hier lagen zwischen dem ersten und dem zweiten 
Verstoß mehr als zwei Jahre. Da der Betroffene in dem Zeitraum aber auch 
wegen zweier Geschwindigkeitsüberschreitungen belangt worden ist, hat 
das OLG die „Beharrlichkeit“ im Ergebnis bejaht. 

Die Entscheidung zeigt mal wieder, dass es auf den konkreten Einzelfall an-
kommt, wenn ein Fahrver bot wegen „beharrlicher Pflichtwidrigkeit“verhängt 
wird. In der Frage steckt Verteidigungspotenzial.
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 � Wiederholte Verletzung von Rechtsvorschriften
   Dadurch lässt Täter erkennen, dass es ihm an der für die Teilnahme am Straßenverkehr erforderlichen 

rechtstreuen Gesinnung und der notwendigen Einsicht in zuvor begangenes Unrecht fehlt. 

ENTSCHEIDEND IST

 � Zahl der Vorverstöße,
 � ihr zeitlicher Abstand und
 � ihr Schweregrad

AUSNAHME: Vielzahl kleiner Rechtsverstöße
   Dann muss innerer Zusammenhang i.S. einer auf mangelnder Verkehrsdisziplin 

beruhenden Unrechtskontinuität zwischen den Zuwiderhandlungen bestehen. 

Hauptanwendungsfall: gravierender Rechtsverstoß
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